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Vorwort

Die Arbeit wurde im März 2017 als Dissertation von der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg angenommen. Rechtsprechung und Li-
teratur wurden bis einschließlich Juli 2017 berücksichtigt. 

Ich möchte Professor Dr. Mathias Rohe danken, der das Vorbild des wis-
senschaftlichen und interdisziplinären Arbeitens gelebt und mir als Doktorva-
ter – und als Vorgesetzter während meiner Lehrstuhltätigkeit – große Freihei-
ten und Gestaltungsmöglichkeiten eingeräumt hat. Er stand mir jederzeit be-
ratend und unterstützend zur Seite, auch über die Dissertation hinaus. Privat-
dozent Dr. Thomas Regenfus danke ich für die rasche Anfertigung des 
Zweitgutachtens und seine weiterführenden kritischen Anmerkungen. Bei der 
Rechtsanwaltskammer Nürnberg bedanke ich mich für die Verleihung des 
Förderpreises der Schmitz-Nüchterlein-Stiftung und dem damit verbundenen 
Druckkostenzuschuss. 

Die Themenfindung erfolgte im Austausch mit der Praxis: Hier geht mein 
Dank an Dr. Jan Lischek und Alfred Pfister (Siemens AG) sowie Professor 
Dr. Thomas Klindt (Noerr LLP), die mein Interesse an der Thematik Pro-
dukthaftung / Rückruf und den damit verbundenen Problemstellungen ge-
weckt und mir wertvolle Anregungen und Hinweise gegeben haben. 

Die Dissertation entstand während meiner beruflichen Tätigkeiten in der 
Rechtsabteilung der Siemens AG und am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung der Universität Erlangen-
Nürnberg. Mein Dank gilt meinen Kolleginnen und Kollegen, die mich in 
der Zeit unterstützt, ermutigt und, wenn notwendig, aufgebaut haben. Bei 
Siemens geht der Dank besonders an Peter Nägele, der die Dissertation durch 
den vorgelebten Qualitätsstandard geprägt hat, ebenso wie an die Kollegin-
nen und Kollegen des Energy Legal Office, allen voran Maria Camp, Birgit 
Becher und Claudia Czichos. Auf Lehrstuhlseite gilt mein Dank vor allem 
Andrea Voigt, die während (und nach) meiner Tätigkeit für den „Vis Arbitra-
tion Moot“ eine große Stütze war, und meinem Zimmerkollegen Alexander 
Christov, der sich zum fachlichen Austausch bereitwillig in die Untiefen der 
Produzentenhaftung begeben und die vielen Büroabende erträglicher gemacht 
hat. 

Meine Eltern Anni und Franz Lüftenegger haben mich auf meinem Le-
bensweg begleitet und nach allen Kräften und Möglichkeiten bedingungslos 
unterstützt. Ihnen widme ich die Arbeit. Auch bin ich meiner Mutter für die 
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wertvollen Korrekturarbeiten gegen Ende der Arbeit sehr dankbar. Zuletzt 
geht mein Dank an meine liebe Ingrid, die mich die Zeit entbehrt und unter-
stützt hat und deren Beitrag zu dieser Arbeit sich nicht in Worte fassen lässt. 

Erlangen, im Mai 2018 Klaus Lüftenegger
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Einleitung

Der Hersteller eines Produkts ist im Rahmen von § 823 Abs. 1 BGB ver-
pflichtet, alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um 
Rechts- und Rechtsgutsverletzungen durch sein Produkt zu vermeiden. Mit 
davon umfasst ist die Pflicht, bereits in den Verkehr gebrachte Produkte zu 
beobachten. Erkennt er dabei eine Gefahr, muss er reagieren. Jedoch ist un-
gewiss, welche Reaktion das Gesetz im Einzelfall verlangt: Unstrittig ist, 
dass der Hersteller vor der Gefahr warnen muss; strittig ist, unter welchen 
Umständen er zusätzlich eine Pflicht zum Rückruf hat. An dieser Stelle sieht 
sich der Rechtsanwender einer großen Rechtsunsicherheit gegenüber. In der 
Praxis ist der Umfang der Reaktionspflicht von großer Bedeutung, da er 
jenseits der Funktion der Haftungsbegründung darüber entscheidet, inwieweit 
der Hersteller die hohen Kosten für einen durchgeführten Rückruf von einem 
mitverantwortlichen Zulieferer oder einer Versicherung erstattet bekommen 
kann.

Das Phänomen der Rechtsunsicherheit ist dem Haftungsrecht nicht fremd. 
Es ist der Tatsache geschuldet, dass die Anpassungsfähigkeit des Haftungs-
rechts zu einem bedeutenden Teil mit Fallrecht verknüpft ist. Ändern sich 
politische, ökonomische, technologische oder gesellschaftliche Rahmenbe-
dingungen, entstehen leicht neue Gefährdungspotentiale. Das Haftungsrecht 
reagiert darauf auf zweierlei Art. Erstens kann der Gesetzgeber Spezialge-
setze erlassen, welche die Risiken verteilen, die mit der Handhabung von 
neuen Gefahrenquellen verbunden sind. Prominente Beispiele hierfür sind 
das Produkthaftungsgesetz oder das Arzneimittelgesetz. Zweitens kann eine 
Fortbildung des Deliktsrechts durch die Rechtsprechung erfolgen. Durch die 
richterrechtliche Formulierung und Differenzierung von Verhaltenspflichten 
ist eine Feinabstimmung der verschiedenen Interessen sowohl der Beteiligten 
als auch der Gesellschaft als Ganzes möglich. Mit jeder Entscheidung kann 
die Auslegung oder Gestaltung einer Pflicht modifiziert werden, um auf ver-
änderte Verhältnisse besser einzugehen.1 Diese Dynamik des Deliktsrechts 
wird jedoch um den Preis der Rechtsunsicherheit erkauft. Eine ausufernde 
Rechtsprechung wird schnell unübersichtlich („Chaos der Kasuistik“)2 und 
zieht Verwerfungen und Inkonsistenzen nach sich,3 während es bei nur punk-

1 Brüggemeier, JZ 1986, 969, 972.
2 Brüggemeier, S. 1.
3 Brüggemeier, BB 1995, 2489, 2491.
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tueller Rechtsprechung an Leitlinien fehlt. In beiden Fällen entstehen rechtli-
che Grauzonen. 

Diese Entwicklung ist auch bei der deliktischen Produzentenhaftung ein-
getreten.4 Speziell zum Thema Rückruf findet sich nur vereinzelt Rechtspre-
chung, die sich zudem teils widerspricht. Höchstrichterliche Rechtsprechung 
war bis in die späten 2000er Jahre nicht ergangen. Erst Ende 2008 nahm der 
BGH im „Pflegebetten“-Fall5 erstmalig zu der Frage Stellung, welchen Um-
fang die Reaktionspflichten des Herstellers annehmen können. Die vorlie-
gende Arbeit nimmt dieses Urteil als Ausgangspunkt, eine Analyse zum 
Thema Umfang der Reaktionspflichten durchzuführen.

Im ersten Teil soll ein Verständnis für die rechtliche und praktische Bedeu-
tung, die der Rückruf im Rechtsgebiet der Produkthaftung einnimmt, ge-
schaffen werden. Dazu wird zunächst der Rückruf sowohl als Rechtsfigur als 
auch Realvorgang näher betrachtet (A.). Es folgt ein Überblick, wie sich die 
Produktverantwortung im Zivilrecht, öffentlichen Recht und Strafrecht äußert 
und an welcher Stelle die Rückrufpflicht jeweils verortet ist (B.). Zuletzt 
werden unternehmensrelevante Fragestellungen zum Rückruf, wie die Pflich-
tenverteilung zwischen Hersteller und Zulieferer und der Rückrufkostenre-
gress, erörtert (C.).

Im zweiten Teil erfolgt vor diesem Hintergrund eine Analyse des 
„Pflegebetten“-Urteils. Sie orientiert sich an der Aufgabe der Haftungsrechts-
wissenschaft, Gesetzesdogmatik und richterliches Fallrecht zu integrieren.6 
Das erfolgt zum einen, indem die zum Rückruf ergangene Rechtsprechung 
geordnet, systematisiert und kommentiert wird (D.). Zum anderen wird das 
„Pflegebetten“-Urteil in die Rechtsprechung eingeordnet und auf allgemeine 
Prinzipien hin untersucht, aufgrund derer sich der Pflichtenumfang des Her-
stellers ableiten lässt (E.). Diese Prinzipien stehen zwischen Rechtsnorm und 
Einzelfallentscheidung und geben dem Haftungsrecht eine Struktur, die im 
Rahmen des Möglichen für Vorhersehbarkeit sorgen kann.7 Abschließend 
werden Auswirkungen der Rechtsprechung für die Beteiligten und auf be-
stimmte Fallkonstellationen aufgezeigt (F.).

Zuletzt werden die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst (G.). 

4 Bereits Diederichsen, VersR 1984, 797, 799.
5 BGH, Urteil vom 16.12.2008, Az. VI ZR 170/07 = BGHZ 179, 157 ff. = 

NJW 2009, 1080 ff. = JZ 2009, 905 ff. = VersR 2009, 272 ff.
6 Vgl. Brüggemeier, S. 24 f.
7 Brüggemeier, S. 25 f.



Teil 1

Rückruf und Produktverantwortung

§ 1 Der Rückruf

Im ersten Abschnitt erfolgt eine Einführung zum Thema Rückruf. Aus 
rechtlicher Perspektive wird erläutert, wie der Begriff „Rückruf“ zu definie-
ren und abzugrenzen ist, inwiefern sich die Figur des Rückrufs in einem 
Grenzgebiet zwischen Integritäts- und Äquivalenzinteresse befindet, und 
welche Rechtsfragen bei einem Rückruf strittig sind (I.). Danach werden 
Praxisaspekte (II.) und die Entwicklung der zunehmenden Anzahl von Rück-
rufen (III.) beleuchtet.

I. Rückruf aus rechtlicher Perspektive

1. Definition

Der Begriff „Rückruf“ lässt sich augenscheinlich leicht erschließen und 
wird freimütig in der juristischen Literatur verwendet. Dennoch konnte sich 
keine einheitliche Definition herausbilden.1 Das liegt vor allem daran, dass 
der Begriff unterschiedlich ausgelegt und verstanden werden kann, wodurch 
die juristische Diskussion erheblich erschwert wird.2 Die Unschärfe des Be-
griffs zeigt sich bereits auf sprachlicher Ebene, wo ein Rückruf als Vorgang, 
aber genauso gut als Aufforderung – als Rückruf – verstanden werden kann.3

Auf juristischer Ebene wird die Unschärfe fortgeführt. Ein Blick ins Ge-
setz trägt wenig zu einer Klärung des Begriffs bei. Im Zivilrecht findet sich 

1 Bereits vor 20 Jahren bei Rettenbeck, S. 15.
2 Auch Bodewig, S. 9. Für Michalski, BB 1998, 961, 964 stellt die Diskussion um 

den Rückruf unter anderem aufgrund der „verworrene[n] Terminologie“ die „Glatteis-
fläche auf dem Gebiet der Produzentenhaftung“ dar, wobei er sich vor allem auf die 
Unterscheidung zwischen Rückrufverkehrspflicht und Rückrufanspruch bezieht. Die 
Unbestimmtheit des Rückrufbegriffs erschwert beispielsweise die Diskussion um die 
Aussagen der strafrechtlichen „Lederspray“-Entscheidung erheblich, siehe § 4 II. 3. b).

3 Bodewig, S. 10, der den Begriff Rückruf zusätzlich im Sinne eines „Zurufs“, 
d. h. einer Warnung, interpretiert.


